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Vermeidungsmaßnahmen

PLAN:

Anhang 2
MASSNAHMEN-
PLAN
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Fachbeitrag Artenschutz
Maßnahmenplan

Sondergebiet Logistikzentrum an der A3BAUVORH.
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artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmaßnahme
(Beschreibung/Lage siehe Textfelder bzw. nachfolgende Symbolik)!!V

Kompensationsmaßnahmen
Kompensationsmaßnahme
(Beschreibung siehe Textfeld, Lage siehe Detailplan)!!A1
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!!V1
Berücksichtigung Offenlandarten
zum Baubeginn

Zur Vermeidung eines baubedingt, signifikant erhöhten
Tötungsrisikos sollte der Baubeginn vor Beginn der
Brutphase d.h. spätestens bis Ende März bzw. ab An-
fang September erfolgen, sodass von einer Vergrä-
mungswirkung auszugehen ist. Hierbei wird die Gras-
und Krautvegetation zurückgeschnitten, um Habitat-
strukturen für Offenlandarten zu beseitigen.

!!V3
Vermeidung baubedingter Beein-
trächtigungen von Zauneidechse
und Laubfrosch

Zur Vermeidung eines baubedingt, signifikant erhöhten
Tötungsrisikos für Zauneidechse und Laubfrosch, wird
vor Beginn der Bautätigkeiten am Rand der Lebens-
räume ein temporärer Sperrzaun errichtet, der so aus-
gestaltet wird, dass er weder von Reptilien noch von
Amphibien übersteigbar ist. Der Zaun ist während der
gesamten Bauphase funktionsfähig zu unterhalten.

!!V2 Gehölzrückschnitt zw. 01.10 u. 28.02.

Zur Vermeidung eines baubedingt, signifikant erhöhten
Tötungsrisikos für Baum- und Gebüschbrütende Vogel-
arten erfolgt der Rückschnitt von Gehölzen außerhalb
der Brutzeit und zudem im gesetzlich vorgeschrieben-
en Zeitraum von Anfang Oktober bis spätestens Ende
Februar vor Baubeginn.
Ablage des Weidentorsos in Randflächen des Gel-
tungsbereichs.

!!G1
reptilienfreundliche Eingrünung
des Logistiklagers

Zur Schaffung von reptilienfreundlichen Strukturen
kann die randliche Eingrünung insbesondere in
sonniger Lage durch artenreiche Heckenpflanzungen
und einer extensiven Pflege grasartiger Saumstruk-
turen gestaltet werden.

!!A1
Umwandlung von Ackerflächen in
Grünland mit Blüh- und Saum-
streifen

Umsetzung der Ökokontomaßnahme des Vorhaben-
trägers auf Gemarkung Pommersfelden, Flurnr. 466
sowie Gemarkung Steppach, Flurnr. 1592 und 1597
entsprechend des Entwicklungskonzepts für Auf-
wertungsmaßnahmen (Landschaftspflegeverband
Mittelfranken 2018)

Gestaltungsmaßnahmen

reptilienfreundliche Eingrünung des Logistiklagers (artenreiche
Heckenpflanzung, extensive Pflege der Saumstrukturen mit Erhalt von
Altgrasstreifen o.ä.)
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Gehölzrückschnitt in der Zeit vom 1.10 bis 28.02. vor Baubeginn¬r(D !!V2

Teilbereich A

Sonstiges

Teilbereich B
!!A1

!!A1

!!A1

!!A1 !!A2 Extensivierungsmaßnahmen auf
landwirtschaftlichen Flächen

Anlage von CEF-Maßnahmen für die Schafstelze in
Anlehnung an die Maßnahmenfestlegung für die
Feldlerche durch Extensivierungsmaßnahmen auf
landwirtschaftlichen Flächen (z.B. Lerchenfenster mit
Blüh- und Brachestreifen; Blühflächen / Blühstreifen
mit angrenzender Ackerbrache oder Erweiterter Saat-
reihenabstand). Eine entsprechend geeignete Fläche
wird gesucht und die konkret umzusetzende Maß-
nahme genau festgelegt.


